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§§ 319, 320 

(aufgehoben)

Beschädigung von Wasserbauten 
§ 321

(1) Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, 
Deiche, Dämme oder andere Wasserbauten, oder Brük- 
ken, Fähren, Wege oder Schutzwehre, oder dem Berg- 
werkbetriebe dienende Vorrichtungen zur Wasserhal
tung, zur Wetterführung oder zum Ein- und Ausfahren 
der Arbeiter zerstört oder beschädigt und durch eine 
dieser Handlungen Gefahr für das Leben oder die Ge
sundheit anderer herbeiführt, wird mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft.

(2) Ist durch eine dieser Handlungen eine schwere 
Körperverletzung verursacht worden, so tritt Zuchthaus
strafe bis zu fünf Jahren und, wenn der Tod eines Men
schen verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht un
ter fünf Jahren ein.

§§ 322, 323 
(aufgehoben)

Brunnenvergiftung 
§ 324

Wer vorsätzlich Brunnen oder Wasserbehälter, welche 
zum Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstände, 
welche zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche be
stimmt sind, vergiftet oder denselben Stoffe heimisch!, 
von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Ge
sundheit zu zerstören geeignet sind, ingleichen wer


